
Entsorgungs- und Baubetrieb AöR der Stadt Worms (ebwo AöR) 
Hohenstaufenring 2 
67547 Worms 

 
 

Antrag auf Ausnahme vom Benutzungszwang der Abfallbehälter 
 
Die ebwo AöR prüft auf Antrag im Einzelfall, ob Grundstücke vom Benutzungszwang einzelner 
Behälter ausgeschlossen oder andere Formen der Einsammlung zugelassen werden können, 
wenn die Vorhaltung eines oder mehrerer Abfallbehälter wegen der Lage der Grundstücke oder 
aus sonstigen unzumutbaren Gründen für den oder die Verpflichteten erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder unangemessene Maßnahmen erfordern würde. Eine im Ermessen der ebwo AöR 
gewährte Ausnahme vom Benutzungszwang steht einer Befreiung vom Anschlusszwang nach 
§ 6 Abfallwirtschaftssatzung der ebwo AöR (AbfWS) nicht gleich.  
 
Sollte der Antrag auf Ausnahme vom Benutzungszwang eines Restabfall- und/ oder Bioabfallbe-
hälters genehmigt werden, besteht ein Anspruch auf Benutzungsgebühren als Gegenleistung für 
die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung und Anlagen der Abfallwirtschaft der ebwo AöR 
zur Deckung der Kosten (Systemgebühren). Die Systemgebühr für Grundstücke, denen eine Aus-
nahme vom Benutzungszwang der Rest- und/ oder Bioabfallbehälter zugestanden wird, bestimmt 
sich jeweils nach der Art des Abfallbehälters, für den nicht bereits eine Benutzungsgebühr für die 
regelmäßige Leerung erhoben wird. 
Sie beträgt monatlich: für Restabfall 5,62 €, 

für Bioabfall 4,32 €. 
 
Hinweise für den/die Antragsteller:in: 
Für Fragen hierzu stehen Ihnen die Kolleg:innen unserer Abfallberatung (Tel. 06241/ 9100 -70,  
-72, E-Mail: abfallberatung@ebwo.de) gerne zur Verfügung. 
 
 
Antragssteller:in: 

Adressnummer: 
 

 

Name: Vorname: 
  

Firma: 
 

Straße: Hausnummer: 
  

PLZ: Ort: 
  

Telefon: E-Mail: 
  

 
 
Grundstück für welches eine Ausnahme vom Benutzungszwang beantragt wird: 

Straße: Hausnummer: 
  

Eigentümer:innen/ Hausverwaltung: 
 

Anzahl der Bewohner:innen: 
 

 

Anzahl der Gewerbe: 
 

 

Handelt es sich um ein Mehrparteiengrundstück? Ja  

Nein  

 
 



 
 
 
 

Begründung (Bitte erläutern Sie, weshalb Sie keine Pflichtbehälter für Restabfall und/ oder Bio-
abfall auf dem o. g. Grundstück aufgestellt bekommen können): 

 

 
Aufgrund o. g. Begründung werden nun folgende Abfallbehältnisse beantragt: 

1. Soll auf die Bereitstellung eines Restabfallbehälters verzichtet werden? 
 

Ja  

Nein  

2. Soll ein geringeres Volumen als die Regelbehälterkapazität (20 l / Person 
und Woche) für den Restabfall bereitgestellt werden? 

Ja  

Nein  

Es sollen nur folgende Restabfallbehälter bereitgestellt werden: 

Behälterart Anzahl 

Rest 60 l  

Rest 90 l  

Rest 120 l  

Rest 240 l  

Rest 770 l  

Rest 1.100 l  

3. Soll auf die Bereitstellung eines Bioabfallbehälters verzichtet werden? Ja  

Nein  

4. Soll ein geringeres Volumen als die Mindestbehälterkapazität für den Bio-
abfall bereitgestellt werden? 

Ja  

Nein  

Es sollen nur folgende Bioabfallbehälter bereitgestellt werden: 

Behälterart Anzahl 

Bio 60 l  

Bio 90 l  

Bio 120 l  

Bio 240 l  

 
Ich versichere die Angaben in diesem Antrag wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewis-
sen gemacht zu haben. 
 
 

   

Ort, Datum Unterschrift 
 


